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Klare Regeln für Vermietung von Ferienunterkünften über Buchungsportale 
Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 19/930 
Fairer Wettbewerb bei der Vermietung von Ferienunterkünften 
Alternativantrag der Fraktionen von CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP 
Drucksache 19/979 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Tietze, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Ihr Schreiben vom 4. Dezember 2018 und die damit verbundene Möglichkeit, zu den 
o. g. Anträgen Stellung nehmen zu können, bedanken wir uns herzlich. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände nimmt wie folgt Stellung: 
 
Die beiden Anträgen zugrunde liegende Forderung nach Transparenz und Zugänglich-
keit zu Daten bezüglich der Vermietung von Ferienwohnungen wird ausdrücklich be-
grüßt. Die Kommunalen Landesverbände halten es für unerlässlich, den im Antrag der 
Fraktionen von CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP (Drucksache 19/979) skizzier-
ten „weitergehenden Ordnungsrahmen“ zu identifizieren, um Steuerausfälle zu vermei-
den und die Zweckentfremdung von Wohnraum einzudämmen. 
 
Möglicherweise stellt die im Antrag der SPD-Fraktion (Drucksache 19/930) enthaltene 
Aufforderung an die Landesregierung, auf Landesebene die gesetzlichen Voraussetzun-
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gen für die Aufstellung von Zweckentfremdungsverbotssatzungen auf kommunaler Ebe-
ne zu schaffen, einen geeigneten Weg dar. Auch wenn mittels des Instruments einer Er-
haltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB bereits heute Möglichkeiten einer Steu-
erung bestehen, kann insbesondere das Instrument eines Zweckentfremdungsverbots-
gesetzes bzw. einer entsprechenden Verordnung auf Landesebene einen geeigneten 
Ordnungsrahmen bilden. Die Begrenzung bzw. der Ausschluss der Umwandlung von 
Wohnungen in Ferienwohnungen (oder andere Nichtwohnnutzungen) für Baugebiete mit 
zunehmender Zweckentfremdungsproblematik mittels Erhaltungssatzungen ist vielfach 
aufgrund des erheblichen Zeit- und Personalaufwandes bei der Aufstellung solcher Sat-
zungen kaum leistbar. Die Möglichkeit zur Aufstellung einer Zweckentfremdungsverbots-
satzung für große Teile eines Stadtgebietes würde hier das Verwaltungshandeln wesent-
lich erleichtern und im Interesse der Unterbindung weiterhin zunehmender Zweckent-
fremdungen auch beschleunigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Jörg Bülow 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

 
 
 
 




